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Vergütungsmitteilung für Beratungsbesuche  
nach § 37 Abs. 3 SGB XI für anerkannte Beratungsstellen 

nach § 37 Abs. 7 SGB XI in Baden-Württemberg 
 

 

Die Landesverbände der Pflegekassen in Baden-Württemberg haben gemäß § 37 
Abs. 3c S.4 SGB XI folgende Vergütungen für die Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 
3 SGB XI für die anerkannten Beratungsstellen nach § 37 Abs. 7 SGB XI festgelegt. 

 
 

Gültigkeit 

Die u.a. Vergütung für die Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI für 

anerkannte Beratungsstellen gilt für die Zeit vom 01.01.2026 – 31.12.2026.  

Die Laufzeit dieser Vergütungsmitteilung endet zum 31.12.2026 . Bis zur Mitteilung 

neuer Preise gilt diese Vergütungsmitteilung weiter.  

 

 
 

Vergütung  

Der Preis pro durchgeführtem Beratungsbesuch gem. § 37 Abs. 3c Satz 4 SGB XI 

beträgt 78,57 EUR. Auf Wunsch der pflegebedürftigen Person erfolgt im Zeitraum 

vom 1. Juli 2022 bis einschließlich 31. März 2027 jede zweite Beratung abweichend 

von § 37 Abs.3 Sätze 1 bis 3 SGB XI per Videokonferenz. Bei der Durchführung der 

Videokonferenz sind die nach § 365 Absatz 1 Satz 1 SGB V vereinbarten 

Anforderungen an die technischen Verfahren zu Videosprechstunden einzuhalten. 

Die erstmalige Beratung nach § 37 Abs.3 Sätze 1 bis 3 SGB XI hat in der eigenen 

Häuslichkeit zu erfolgen.  

AC/TK: 
 

AOK BW vdek IKK BKK LV 

Süd 

Knappschaft* SVLFG* 

36 01 K06 36 01 D86 
  

  

 

GPos: 

090811 Beratungsbesuch in der Häuslichkeit gem. § 37 Abs. 3 SGB XI  

090812 Beratungsbesuch gem. § 37 Abs. 3 SGB XI als Videokonferenz  
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Die Vergütungsmitteilung wurde erstellt durch die folgenden Leistungsträger bzw. 
deren Arbeitsgemeinschaften 

 
 
 

Pflegekasse bei der AOK Baden-Württemberg  
 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
als Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen der 

Ersatzkassen, dieser vertreten durch den 
Leiter der vdek-Landesvertretung Baden-

Württemberg 
 

BKK-IKK Arbeitsgemeinschaft 
Pflegesatzverfahren nach §§ 85 und 89 SGB 

XI 
 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

(SVLFG) als Landwirtschaftliche Pflegekasse, Kassel 

 
KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion München 

 
 
Stuttgart, den 23.02.2026 
 
 
Für die Leistungsträger:   
   
   
   
   

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) als  
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen 
der Ersatzkassen  
Leiter der vdek-Landesvertretung Baden-
Württemberg  
Namens und im Auftrag der o.g. genannten 
Leistungsträger bzw. Arbeitsgemeinschaften 
 

  

 
 
 
 
 
https://www.aok.de/gp/pflegeberatung/grundlagen/beratungseinsatz 
 
https://www.vdek.com/LVen/BAW/Service/Pflegeversicherung/Beratungsstellen.html 
 
 

https://www.aok.de/gp/pflegeberatung/grundlagen/beratungseinsatz

